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i. E;INLElTUNG

Die Absieht dieses Artikels ist eine zusammenfass£nde Erörterung
der Ausgestaltung der Grundreehte in der neuen Verfassung der Türkei.
Dafür wird aber gelegentlieh ein Vergleieh der Grundrechtsnormen der
1982'er Verfassung mit den der Verfassung von 1961 vonnöten sein. Hier
kÖ11n~n zwei Gründe erwahnt werden. Erstens ist eine momenLane Ab-
koppelung von der Grundreehtsauffassung und Grundreehtspraxis der
1961'01' Verfassungsperiode (1961-1980) sehwer erdenklich; zweitens wur-
de bei der Formulitrung der Grundrechte der neuen Verfassung Vor-
sehrifte der alten (im Liehte kritiseher Erwagungen) immer im Auge be-
halten, weil die M~inung verbreitet war, die Verfassung von 1961 habe den
Spielraum des Staates bezüglieh der Grundreehte überma;3ig eingeengt.
So hiJden' die früheren Grundreehtsnormen ein Ansatzpunkt für die Be-
wertung der neuen Regelungen.

In diesem Aufsatz werden die Abhandlung der Themen wie "die
Drittwirkung der Grundreehte" oder "die Lage der Auslander" bewu~t
vermieden, weil in diesen Punkten keine grö~ere Veranderungen stattge-
iunden haben.! Die Frage der institutionellen Garantien andererseits,
bildet einen solch umfangreiehen Probkmkreis, der im Rahmen dieses
Artikels wunsehgemap nieht erörtert werden kann.

! In BEizug mit der "Drittwirkung" wollcn. wir ganz kurz daı'auf hindeuten, da3
die Grundrechtsnormen beider Verfassungen zwar in erster Linie für den Staat,
o.bel' auch für .7Dritte" bindend sind. ArtikeI 8 der 1961'er und Artikel 11 der
Verfassung von 1982 drucken das bcinahe wörtlich gleich aus: "Die Verfassungs-
vorschriften sind rechtliche GrundregeIn, welche die Organe der Gesetzgebung,
vollziehenden Gewalt und Rechtsprechung, die Verwaltungsbehörden und sonsti-.
gE:n Organisationen und PersonE:n binden" (1982), Im türkischen Recht wird im
allgemeinen neben der "mittelbaren" auch die "unmitteIbare" Drittwirkung
anerkannt. Dazu niiheres in Tanör (1978) S. 252-282. Vgl. au ch Rumpf (1985),
S. 177.
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l)ie Einrichtung eines detaillierten Systems der Grundrechte und
dessen Festigung durch institutionel1e Garantien war das augenfa.lligste
Merkmal der 1961'er Verfassung.2 Auch die neue türkische Verfassung
von 1982 hat dieses Konzept der detaillierten Regelung der Grunrechte
übernommen, hat aber dabei ziemlich tiefgreifende Anderungen mitgeb-
racht.

Dieser Unterschied ist zuerst in der Pra.ambel zu sehen, d.a~ laut
Verfassung "die Grundansichten und -prinzipien bestimmt, auf denen
die Verfassung beruht" (1982, Art. 176, Abs. 1) und also den ideologisch~
politischen "Geist" der Verfassung wiederspiegelt,3

In der Praambel von 1961 wurde die WilIe der Errichtung "eine(s)
demokratischen Rechtsstaats mit allen seinen rechtlichen und sozialen
Grundlagen, der es ermöglicht, die Menschenrechte und -freiheiten, die
nationale Solidarillit, die soziale Gerechtigkeit, die persönliche Sicherheit
und die Wohlfahrt des einzelnen und der Gesamtheit zu verwirklichen"
betont. Dagegen ist in der Verfassung von 1982 diese Beziehung in einer
anderen Weise definiert worden. Danach "genie~e jeder türkische Staats- .
bürger gema.~ den Erfordernissen der Gleichheit und der sozialen Gerech-
tigkeit die Grundrechte und -freiheiten dieser Vrefassung" und hat "von
seiner Geburt an das Recht und' die Möglichkeit, innerhalb der nationalen
Kultur-, Zivilisations- und Rechtsordnung ein würdiges Leben zu führen
und seine materielle und geistige Existenz in diesem Sinne zu entfalten.,,4

Schon auf dem ersten Blick ist es zu sehen, da~ hier an die Stelle
der Absicht der Verwirklichung der Menschenrechte das Konzept "der
Genie~ung der Grundrechte und -freiheiten der Verfassung" getreten ist.
Zweitens ist es zu erkennen da~ die Praambel von 1982 -paradoxaler-
weise- dazu tendiert, das Naturrecht als Quelle der Grundrechte zu
bezeichnen.

Aber wenn wir die Bestimmungen beider Yerfassungen na.her unter-
suchen und sİe İn diesem Bezug einander vergIeichen, ist jedoch zu sagen,

2 Für die Übersetzungen der türkischen Verfassungstexte und für eine allgemeine
Bewertung der Verfassung von 1961 s. Hirsch (1966) .•

3 Wie die Verfassung von 1961 (im Art. 156) enthalt auch die neue Verfassung
(im Art. 176) die Bestimmung, da:3 "die Praambcl Bestandteil des Verfassungs-
textes" ist.

4 Für die Übersetzung der Verfassung von 1982: Rumpf (1983). Uns sind noch
zwei vollstandige Übersetzungcn bekannt. Die eine von Oehring (1985) und die
andere (hrsg.J von Wedekind (1984) und zwar mit Kommentar. Wir bevorzugen
jedoch die Übersetzung von RumpC, weil diese -insbesondere verglichen mit
der von Wedekind- uns prazis~r erscheint.
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da~ dieser Untersehied nur relativ zu bewerten ist. Obwohl die Grund-
reehtsauffassung der 1961'er Verfassung die der "klassiseh-naturreehtlie-
hen" hinausging, hatte aueh sie im Art. 10 Abs. 1 (Übersehrift: Wesen und
Sehutz der Grundreehte) sich an die klassische Tradition (Jedermann
besitzt an seine Persönliehkeit gebundene, unantastbare, unübertragbare,
unverziehtbare Grundreehte und -freiheiten) angeknüpft. Andererseits
darf es nieht übersehen werden, da~ die neue Verfassung wie die 1961'er
in diesem Bereieh dem Staat (;İne aktive und gestalteriseh- interventionis-
tisehe Rolle zusehreibt.5 Tatsaehlieh ist die Auffassung vori 1961, es sei
die Pflieht des Staates, "alle Hindemisse zu beseitigen, welche die Grund-
reehte und -freiheiten der Person besehranken" (Art. 10 Abs. 2), in der
neuen Verfassung im Artikel 5 (Übersehrift: Grundziele und -aufgaben
des States) beinahe wörtlieh zu finden.6

Die Verfassung von 1961 hatte im Art. 2 (Übersehrift: Wesens-
merkmale der Republik) die türkisehe Republik unter anderem als einen
"auf den Mensehenreehten ruhenden Staat" bezeiehnet und hatte so "den
Geist" hervorgehoben, der den Staat im Bereieh der Grundreehte beherr-
sehen soHte. Andere Begriffe, wie "Mensehenwürde" oder "mensehenwür-
diger Lebensstandart", die in versehiedenen Artikeln der 1961'er Ver-
fassung zu finden waren, hatten dazu hingedeutet, da~ die Grundreehte
und -freiheiten der türkischen Bürger in der universalen Dimension der
"Mensehheit" verstanden und oewertet werden soHte.7 Dagegen bevorzugt
die neue Verfassung in diesem Bezug den Begriff des "die Mensehenreehte
aehtenden" Staates (Art. 2). Dieser Ausdrueksunterschied wiederspiegeıt
sieh in der 1982'er Verfassung aueh in der Vermeidung der erwiihnten
Begriffe.

Als ein "Tonuntersehied" zwischen den beiden VE!rfassungen in diesem
Bereieh tritt noch hervor, da~ die neue Verfassung über den Begriff
"Grundpflieht" einen besonderen Akzent gelegt hat, um (laut Begrün-
dung) klarzulegen, .da~ Grundreehte "nieht als grenzlose Freiheit verstan-
den werden dürfen, da sie auf jeden Fall immanente Grenzen haben
und dazu noeh, weil sie für Personen aueh Verantwortliehkeiten und
Pfliehten mitbringen." Im Artikel 12 Abs. 2 (Übersehrift: Natur der
Grundreehte und -freiheiten) ist dieser Gedanke folgenderweise ausge-
drüekt worden: "Die Grundreehte und -freiheiten beinhalten aueh Ver-
pfliehtung und Verantwortung der Person gegeiıüber der Gemeinsehaft,
seiner Familie und den anderen Personen."

5 Akıllıoğlu (1984). S. 87.
6 Zur Bewertung des Artikels 10 der 1961'er Verfassung: Akad (1984).

7 Soysal (1979), S. 117.
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III. VERFASSUNGSRECHTLICHE AUSGESTALTUNG DER
GRVNDRECHTE

Die V€:I'fassung von 1982 hat den Grundreehtskatalog der 1961'er Ver-
faswng hauptsaehlieh bewahrt undinn sogar mit einigen Programm-

, bestimmungen im sozialen Bereieh erweitert,8 So dürfen wir behaupten,
-dap dieser ausführlieher Katalog samtliehe Abwehrreehte, politische
Reehte und soziale Reehte umfa~t, auf deren Einzelheiten im Rahmen
dicses Aufsatzes selbstverstiindlieh nieht eingegangen werden kann. Darum
wollen wir uns mit einem kurzen Vergleieh beider Grundreehtskatologe
begnügen.

Aueh in der neuen Verfassung wurden Reehte und Freiheiten mit
der "Q'bersehrift "Grundreehte und -pfliehten" im zweiten Teil (4 Abseh-
nitte) geregelt, der sieh anstatt der 53 Artikeln der alten Verfassung,
diesmaI aus 63 Artikeln zusammensetzt und in den beiden Verfassungen
parallel der seit Jellinek klassiseh gewordenen Klassifizierung aufgebaut
worden ist.

In den ersten drci Absehnitten ist eine Zunahme der ArtikeIzahı zu
sehen; der vierte Absehnitt zeigt die gleiche ArtikeIzahı wie die der
1961'er Verfassung.

Diesen Aufbau wollen wir im folgenden Tafelkurz skizzieren:

Erster Absehnitt "Allgemeine Vorsehriften"
(19ö1: Art. 10-13; 1982:Art. 12-16)

Zweiter Absehnitt "Reehte und Pfliehten der Person"
.(1961: Art. 14-34; 1982: Art. 17-40)

Dritter Absehnitt "Soziale und wirtsehaftliehe Reehte
und Pfliehten"
(1961: Art. 35-53; 1982:Art. 41-65)

Vierter Abschnitt "Politisehe Reehte und Piliehten"
(1961: Art. 54-62; 1982: Art. 66-74)

Noeh sollen wir hinzufügen, dap im vierten Teil der neuen Verfassung
(Übersehrift: Finanzielle und wirtsehaftliehe Vorsehriften) auf den Sehutz

8 Im türkischen Recht ergeben sich Grundrechte im technischen Sinne allein aus
ce,' Verfassung. Auch aus den Gesetzen können sich Rechte oder konkrete
Ansprüche ergeben, die aber nicht auf Vcrfassungsebene stehen und deshalb
nicht als Grundrecht bezeichnet werdcn dürfen. Sa;Uam (1983), S. 339-340.
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besonderer Sozialgruppen ziE!lendeBestimmungen zu finden sind, die als
Programmvorschriften verstanden werden sollen.9

IV. BESCHRANKUNG DER GRUNDRECHTE

Wie nach der Verfassung von 1961, dürfen auch nach der Verfassung
von 1982 Grundrechte nur aus bestimmten Gründen beschriinkt werden,
die in der Verfassung aufgezahlt worden sind.1o Aber dieser Ahnlichkeit
hinaus sind die Beschriinkungssysteme der Verfassungen voneinander
grundlegend verschieden.

Die Problematik der verfassungskonformen Beschdinkung der Grund-
rechte bildete wahrend der 1961'er V'9rfassungsperiode hindurch das
wechselseitige Verhaltnis des Artikels II Abs. 2 (Überschrift: Wesen der
Grundrechte) mit den c>,nderenGrundrechtsartikeln.1l

. "Manche Rechtswissenschaftler hatten diesen Artikel als einen "allge-
meinen Beschrankungsartikcl" interpretiert und daraus den Schlu~ gezo-
gen, dap die in diesem Artikel aufgezahlten Beschrankungsgründe £Ür
alle Grundrechte und -freiheiten allgemeingültig sind.12 Dagegen wurde
von einem Kreis der Verfassungsrechtler diE:Ansicht vertreten, da~ der
zweite Absatz dieses Artikels nur als eine den Wesensgehalt der Grund-
rechte garantierende Vorschrift verstanden werden könne.13 Dieser Mei-
nung nach dürften Grundrechte nur auf Grund eines (einfachen oder
qualizifierten) Gesetzesvorbehaltes beschrankt wE:rden, der in den einzel-
nen Grundrcchtsartikelrı enthalten sind und angeben, unter welchen
Voraussetzungen das Grundrecht durch Gesetz eingeschrankt werden darf.

Diese Kontroverse, die hauptsachlich aus der Frage der Einschriin-
kung der Meinungsfreiheit -da dieser Artikel keinen Gesetzesvorbehalt
enthielt- hervorgegangen war, hatte der Geltungsperiode der 1961'er
Verfassung (1961-1980) hindurch ihren zentralen Platz behalten, obwohl

9 ZUI- I3indungswirku:ng solcher Bestimmungen im türkischen Recht s. Tanör (1978),
S. 191-194und 339-340.

1~ Vgl. Aldıkaçtı (1982), S. 199; Tanör (1g'18a), S. 45; Sa2;lam (1982), S. 88-89; Dön-
mezer (1963), S. 778; Dönmezer (976), S. 195.

LI Artikcl II Abs. 2 in ursprünglicher Fassung lautete: "Ein Gesetz darf ein Recht
ode:' cine Freiheit in ihrem Kern n.icht antasten, selbst nicht im Hinblick auf
das öffentliche Wohl, die allgemeinen Sitten, die öffentliche Ordnung, die soziale
Geccchtiffkeit, die nationale Sieherheit oder aus Ei.hnlichen Gründen."

u z. B. Akın (1974), S. 392-398;Armağan (1980), S. 3; Dönmezer (1963), S. 778; Dön-
mezer (1976), S. 192 ff.; Tikveş (1968), S. 44; Yarsuvat (1968), S. 96.

I~ z. B. Özek (1968), S. 237 ff.; Özek (1978), S. 74 ff.; Soysal (1968), S. 267 ff.; Soy-
sal (1969), S. 243-246; Soysal (1979), S. 138 ff.; Tanör (1969), S. 127 ff.; Tanör
(1978), S. 322-332;Tanör'(1978a), S. 35-53;Sağlam (1982), S. 91-110.



160 YAVUZ SABUNCU

im Jahre 1971 der genannte Artikel verandert wurde, um padurch eine
a11gemeine Beschrankungsvorschrift -diesmal unwiderruflich- sicher-
zustellen.

Das Verfassungsgericht hatte sich in seiner Rechtsprechung zwar
öfters der ersten Meinung zugeneigt, doch }sönnen auch Urteile gefunden
werden, die der Auffassung des "differenzierten -Einschrankungssystem"s
nahestehen.14

Darum wurde Artikel 13 der neuen Verfassung gerade mit der Absicht
abgefaj3t, um dieser Kontroverse ein Ende zu bieten. Im Absatz ı dieses
Artikels (Überschrift: Beschri:inkung der Grundrechte und -freiheiten)
wurden die "a11gemeinen Beschrankungsgründe" aufgezahlt. Demnach
können "die Grundrechte und -freiheiten zum Schutz der. unteilbaren
Ei~heit von Sti:ıatsgebiet und Staatsvolk, der nationalen Souveranitat, der
Republik, der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, der Sicher-
heit der Allgemeinheit, des öffentlichen Interesses, des Sittengesetzes und
der öffentlichen Gesundheit und aus den besonderen GrünJen, welche
darüber hinaus in den entsprechenden Artikeln der Verfassung vorgesehen
sind, im Einklang mit Wort und Geist der Verfassung beschrankt werden."

Die Beschri:inkungsgründe sind im Vergleich mit den der 1961'er
Verfassung "":"'inder Fassung von 1971- um zwei Gründe -der nationalen
Souveranitat und der Sicherheit der Allgemeinheit- erweitert worden.
Im Abs. 3 wird ausdrücklich betont, da~ die "a11gemeinen Beschrankungs-
gründe diese(s) Artikel(s) für alle Grundrechte und -freiheiten" gelten.
Die Wahl einer der Gründe für die Begrenzung eines bestimmtenGrund-
rechts ist, wie in der Begründung noch betont wird, dem Gesetze über-
lassen. Ob aber der Gesetzgeber an einem beliebigen Grund stützend
willkürliche Schranken setzen kann, ist jedoch fraglich. Herrschender
Meinung nach sol1 der Gesetzg~ber darauf achten, -daf3der jeweils ge-
wahlte Grund für die Beschrankung des betreffenden Grundrechts geeig-
net sein mup.IS Mit anderen Worten, der Gesetzgeber mu~ den "objek-
tiven Gehalt" des Grundrechts bei der Begrenzung im Auge behalten.

Andererseits enthalt die 1982'er Verfassung in diesem Bezug ein
"kumulatives" Einschri:inkungssystem, wie Art. 13 Ab,::;.ı ganz offen
ausdrückt.' Danach kan n ein Grundrecht sowohl aus einem (bzw. alIen)
der aufgezahlten"allgemeinen" Beschriinkungsgründen, als auch in dem
entsprechenden A~tikel erwahnten "besonderen" Gründen eingeschriinkt
werden. Beispielweise. kann die "Reisefreiheit" auf3er den allge~einen

14 Naheres in Sağlam (1982), S. 63-71.
15 Vgl. dazu Örücü (1976), S. 39; Akgüner (1983). S. 114.115.
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Gründen noch zusatzlich "aus Gründen der Ermittlung und Verfolgung
oder zur Verhinderung der. Begehung von Straftaten" beschrankt werden.

Hier so11betont werden, da~ die "a11gemeinen Beschrankungsgrunde
eigentlich alle anderen möglichen "besonderen" Beschrankungsgrunde
umfassen, die in den anderen Artikeln der Verfassung vorgesehen sind.
Da~ in der Verfassung trotzdem sorgfaltig formulierte "besondere Besch-
rankungsgründe" zu finden sind, können wir nur mit dem Wunsch des
Verfassiıngsgebers erklaren, der öffentlichen Gewalt eine lückenlose
Begrenzungskompetenz sicherzustellen. So so11 jeglichen Auslegungen
die Tür geschlossen werden, die aus den unprasizen Charakter der so-
genannten algemeinen Beschrankungsgründen im Zweifellsfall zugunsten
der Freiheit entstehen könnte.

1. Vorbehalt des Gesetzes:

Nach Artikelll Abs. 1 der 1961'erVerfassung konnten "die Grundrechte
und -freiheiten ... im Einklang mit Wort und Geist der Verfassung nur
durch Gesetz beschrankt werden." Bei der Wiederholung der selben
Formwierung im Artikel 13 Abs. 1 der 1982'er Verfassung wurde das
Wort "nur" vermieden. AIso ist der Grundsatz, da~ Grundrechte prinzipiell
durch formelle Gesetze eingeschriinkt werden können, erhaltengeblieben.
Die Ursache des Unterschieds zwischen den beiden Fassungen ist darin zu
sehen, da~ die neue Verfassung "wahrend der Dauer ~ines Notstandes
od~r der Ausnahmeverwaltung" die Exekutive "hinsichtlich von durch
den Notstand (bzw. Ausnahmezustand) erforderten Gegenstanden Rechts-
verordnungen mit Gesetzeskraft (zu) erlassen" ermachtigt. Die Exekutive
braucht in solchen Fallen kein Ermachtigungsgesetz, das in normalen
Zust3,nden erforderlich ist. Auch das Gebot, da~ die im ersten, zweiten
und im vierten Abschnitt des zweiten Teils der Verfassung aufgeführten
Grundrechte durch Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft nicht geregeıt
werden dürfen, ist in solchen Zustanden £Ür die Exekutive nicht bindend.

Alsa darf der Schlu~ gezogen werden, da~ auch nach den Vorschriften
der 1982'er Verfassung in normalen Zustanden Grundrechte in der Regel
nur durch Gesetz beschrankt werden können; d.h. die vollziehende Gewalt
darf au~er der Konkretiesierung dieser Regelungen keine neue Begrenzun-
gen errichten.16

Als letztes wollen wir noch darauf hindeuten, da~ der Grundsatz
des "Vorbehalt des Gesetzes", wie das Verfassungsgericht treffend betont

Lfi VgL Sağlam (l982). S. 79; für die entgegengesetzte Meinung, s. Güneş (1965),
S. 100-117; vgL auch Akgüner (l983) , S. l22Tn und 255-256.
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hat, auch "die Konkretiesierung und Verdeutlichung der Beschrankungs-
gründe impliziert, da diese Gründe als allgemeine und unbestimmte
Begriffe je nach Ansicht willkürlich ausgedehnt werden und dadurch
zum unterschiedlichen Praxıs Anla~ sein können.ııl7 Nach ,der Recht-
sprechung des Verfassungsgerichts ist dieser Punkt ein unzerrtrennbarer
Bestandteil des Gebots des Vorbehalts des Gesetzes.

2. Das Gebot der Verhaltnismai3igkeit:

Die wichtigste Garantie, die die Verfassung von 1961 im Bereich
du Grundrechte enthielt, war die "Wesensgehaltsgarantie", d.h. "die
Unantastbarkeit der Grundrechte in ihrem Kern.".

Dieser Begriff iİnpliziert die Hypothese, da~ in jedem Grundrecht ein
"Substanz" (ein Kern) vorhanden ist, der nicht angetastet werden darf.
So bedeutet die Unantastbarkeit eines Gr~ndrechts in seinem Kern, da~
dieses Grundrecht einen bestimmten Inhalt besitzt. Aber sicher kann
nicht behauptet werden, da~ eine Grundrechtsnorm alle Teile des jeweils
betreffenden Lebensbereichs gleich inteıisiv unter Schutz stellt. Aus dieser
Gedanke kan n abgeleitet werden, da~ der. Wesensgehalt (der Kern)
eines Grundrechts aus den unverzichtbaren Bestandteilen des geschützten
Lebensbereichs besteht.

Die Wesensgehaıtsgarantie der 1961'erVerfassung bildete eine absolute
Grenze, die die öffentliche Gewalt in keinem Fall überschreiten dürfte.
Da die von den Einzelgrundrechten geschützte Lebensbereiche unterschied-
lich sind, sollte für jedes Grundrecht der Wesensgehalt einzeln konkretie-
siert werden. Diese Konkretiesierung war einem langen Prozedur unter-
worfen und die Wesensgehaltsgarantie könnte ihre Funktion nur durch
eine mit Hilfe der Rechtsdogmatik, der Rechtsprechung upd der Sozial-
wissenschaften geführten Forschungsal'beit realisieren.18,

17 AMKD 14, S, 364-365;auch AMKD 12, S. 152.
18 Sağlam (1982), S. 169-175.Hier müssen wir mit tiefem Entsetzen unsere Ablehnung
bezüglieh Wcdekinds Bewertung der Wesensgehaltsgarantie ausdrücken, der
ganz glatt behauptet, die Wesensgehaltsgarantie der TVerf' 61 habe "den fana-
tisehen Extremisten aller Sehattierungen" die Mögliehkeit geboten, "die Grund-
reehte ... zu mi~brauehen, die Grundfreiheiten für aıle abzusehaffen, b8ziehungs-
weise ihre Anwendung faktiseh unmöglieh zu machen". Da~ "Wedekind Posi-
tion bezieht" (so die Umsehlaginnenseite) ist offenbar zu sehen. Wir fürehten
jedoch, da~ Wedekind, der "Glciches mit G'leichem" (so die Umschlaginnenseite)
verglcichen will ("die Türkei ist eben doch anders als die anderen Lander
Europas") mit seiner Position (bon pour rOrient?) bei den (türkischen) Juristen
nicht viel Verstandnis finden wird. Vgl. Komm. zu Art. 13 und 14 TVerf'82
in: Wedekind (1984), S. 40-45. Für die "kritische Würdigung" des KommeIJtars
von Wedekind s. Ruır.pf (lg85a).
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Das Verfassungsgericht hatte in seiner 20 jahrigen Rechtsprechung
diesen B~griff sehr oH gebraucht und hatte dabei "allgemeine" Kriterien
entwickelt. Danach sind gesetzliche Vorschriften, die "die Ausühung eines
Grundrechts (oder einer Freiheit) unmöglich machen, oder ernsthaft
erschweren und dessen Funktion und Wirkung vedehlen lassen", nicht
verfassungskonform, weil sie "die Grundrechte in ihrem Kern angetastet
haben."1S

Die Wesensgehaıtsgarantie ist in der neuen Verfassung nicht zu
finden.20 Aber das bedeutet natürlich nicht, da~ die Verfassung von 1982
bezüglich der Beschrankung der Grundrechte keine Grenzen gesetzt hat.

Der sogenannte "allgemeine Beschrankungsartikel" d~r neuen Verfas-
sung enthalt namlich im Abs. 2 folgende Vorschrift: "Die allgemeinen und
besonderen Beschrankungen dürfen... den Enfordernissen einer demokra-
tischen Gesellschaftsordnung nicht engegenstehen" und "au~erhaıb des
vorgesehenen Zweckes nicht gebraucht werden". AIso sollen die Besch-
rankungen, wie auch in der Begrundung des Artikels ausgedruckt wird,
i) mit dem allgemein anerkannten Demokratieverst3.ndnis im Einklang
stehen ii) nur für die Verwirklichung des vorgesehenen Zweckes ange-
wandt werden.

~r Grundsatz der "den Enfordernissen einer demokratischen Gesell-
schaftsordnung adaquaten Beschriinkung" wurde zwar als ein Ersatz zur
Wesensgehaltsgarantie zugedacht, hat aber eine unterschiedliche Bede-
utung. Dieses Gebot bestimmt eher die MaBst3.beder Grundrechtbegrenz-
ungen und hat daher eine relative Schutzwirkung. Die Funktion der

ıg AMKD 1, S. 74; vgl auch Aldıkaçtı (1982), S. 200-202; Örücü (1976)) S. 48-63;
Tikveş (1960), S. 55-57.

20 Immerhin kann behauptet werden, da~ die Wesensgchaltsgarantie in der
verfassungsrechtlichen. Gewiihrleistung der Grundrechte "immanent" ist. Mit
anderen Worten, der Grundsatz des "Primats der Verfassung" und deren "Bin-
dungswirkung" garantieren wenigstens im Mindestma~ einen unantasbaren
Kern. Es ware wirklich sinnlos, einerseits ein Grundrecht verfassungsrechtlich
zu gcwahrleisten, andererseits der öffentlichen Gewalt die Vollmacht zu ge-
wahren, dieses Grundrecht vollstii.ndig zu beseitigen. Vgl. Rumpf !l985a), S.
110. Darum hatte z. B. Aldıkaçtı diesen Grundsatz für eine "überflüssige und
deklaratorische Vorschrift" gehalten. Aldıkaçtı (982), S. 170. So logisch und
bereehtigt diese Bemerkungen sein mögen, ist die tatsiiehliehe Schutzwirkung
der Wesensgehaltsgarantie im. türkischen Grundrechtspraxisder letzten 20 Jahre
nicht zu unterschiitzen. Auf der anderen Seite soll nieht vergessen werden, da~
das Fehlen der Wesensgehaltsgarantie in der neuen Verfassung leicht zu der
Überlegung führen kann, da~ es hier sich um eincn bewupten Verzicht auf
jeglichen "materiellen Schranken" gehe, die "einer Aushöhlung von Grundrechte
durch übermapige Begrenzungen" entgegenstehen. Zur Funktion der Wesens-
gehaltsgarantie s. Hesse (973), S. 138-140und S. 273; Stcin (968), S. 227-231.
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Wesensgehaltsgarantie dagegen war der Schutz des ahsolut unantastbaren
Bereichs eines Grundrechts gegen alle Eingriffe. Da.her teilen wir die
Auffassung von Sağlam, da~ diese Kriterien eigentlich einander nicht
Ersatz bieten können und eher einander erganzend zu bewerten sind.21

Wenn wir diese Bestimmung des Artikels 13 Abs. 2 mit der des
Artikels 15 -den wir spater erörterİı werd?m- zusammen in Betracht
ziehen, können wir sagen, da~ die 1982'er Verfassung als Grenze der
Beschrankung der Grundrechte "das Verhaıtnismapigkeitsprinzip" (oder
das Überma~verbot) vorgesehen hat. Artikel 15 enthalt namlich die
Vorschrift, da~ in bestimmten Fallen die Aussetzung der Gebrauch der
Grundrechte möglich ist, die getroffenen Ma~nahmen jedoch den "der
Lage entsprechend enforderlichen MaW' nicht überschreiten dürfen.

Das Gebot der Verhaltnisma~igkeit war zwar in der Verfassung von
1961 in einer solchen Formwierung nicht zu finden" doch hatte es im
türkischen Recht als Ausflu~ "des Rechtsstaatsprinzips und der Gerech-
tigkeitsidee" gro~e Anwendung gefunden. Dieses Prinzip, das jetzt eine
verfassungsrechtliche Grundlage besitzt, macht ein Gleichgewicht zwischen
"Zwecl} und Mittel" bezüglich der Begrenzung der Grundrechte erforder-
lieh; d.h. "das angewandte Mittel darf nicht starker sein, als der Zweck
es rechtfertigt."22 Mit den Worten der Begründung des Artikels 13 "dürfen
bei der Begrenzung der Grundrechte die in der Verfassung vorgesehenen
Gründe weder als Worwand verwendet werden, um dadurch andere
Zwecke zu erreichen, noch dürfen die Schranken den für den beabsichtig-

i

ten Zweck erforderlichen Ma~ übertreffen. Anders ausgedrückt, das
gleichgewichtige Verhaltnis zwischen 'Zweck und Mittel' soll auf jeden
Fall bewahrt werden."

Das Gebot "den Enfordemissen einer demokratischen Gesellschafts-
ordnung adaquaten Begrenzung" ist selbstverstandlich nicht nur an den
Gesetzgeber gerichtet, sondem ist zusatzlich eine Mahnung an die Exeku-
tive (und an die Rechtsprechung) gegen unzweckma~ige Anwendung der
gesetzlichen Beschrankungen.

Obwohl die neue Verfassung die Wesensgehaltsgarantie nicht enthalt,
gibt es doch Vorschriften, die für manche Grundrechtsbereiche eine a:bsolu-
te Garantie gewahrleisten. Diese Vorschriften haben eine absolute Schutz-
wirkung und können bezüglich dieser Grundrechte als den "Wesensgehalt"
ersetzende Bestimmungen betrachtet werden. Als Beispiel wollen wir
einige Bestimmungen erwahnen: Im Normbereich der "Unverletzlichkeit

21 Sağlam (1982a).
22 Rechtswörtcrbuch (1978), S. 1216.
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der Person", das "Folter- und Mi~handlungsverbot"; im Normbereieh der
"Siedlungs- und Reisefreiheit" die Vorsehrift, da~ "ein Staatsbürger nieht
ausgewiesen und ihm die Einreisefreiheit nieht entzogen werden darf";
bezüglieh der "Religions- und Gewissensfreiheit", da~ "niemand an Gottes-
diensten, religiösen Zeremonien und Feiern teilzunehmen, seine religiöse
Ansehauung und seine religiösen Überzeugungen offenbaren gezwungen
werden (oder/und) wegen seiner religiösen Ansehauungen und Über-
zeugungem gerügt oder einem Sehuldvorwurf ausgesetzt werden darf."
Au~erdem soll noeh darauf hingedeutet werden, da~ andere Vorsehriften"
die die Ausführung der gesetzliehen Besehdinkungen von einer rieh-
terliehen Anordnung abhangig maehen und Bestimmungen, die das Geb-
raueh der Grundreehte ohne Genehmigung oder Erlaubnis garantieren,
haben eine ahnliehe Sehutzwirkung, da sie in diesen Punkten dem Ge-
setzgeber absolute Sehranken setzen.23

3. Wort und Geİst der Verfassung:.
- Wie die Verfassung von 1961, bestimmt aueh die neue Verfassung,

da~ die Besehrankungen "im Einklang mit Wort und Geist" der Verfassung
stehen sollen. Was besagt diese Bestimmung eigentlieh?

Das Verfassungsgerieht vertritt bezüglieh dieser Bestimmung die
Auffassung, da~ "bei der Auslegung der Verfassungsnormen aueh die
allgemeinen Reehtsprinzipien in Betraeht gezogen werden sollen, die die
(ungesehriebene) Grundlage der Verfassungsnormen bilden".24

Unserer Meinung nach ist dieses Gebot auch im Zusammenhang
mit den anderen, oben erwahnten Grundsatzen zu bewerten und darf als
,die Verpfliehtung des Gesetzg~bers verstanden werden, die optimale
Verwirkliehu'ng der normativen Kraft der Verfassung zu gewahrleisten.

Das bedingt vor allem die einheitliehe Betrachtungsweise der Verfas-
sung. Da in der Praambel das politische System als "die freiheitliehe De-
mokratie" definiert wurde, soll die Ermaehtigung des Gesetzgebers zur
Begrenzung von Grundreehte "im Liehte der generellen Bedeutung der
Grundreehte für eine Demokratie" gesehen werden und "stets ist die
Berüeksiehtigung des Grundreehts im Rahnien des Mögliehen zu gebo-
ten" .25

23 Zum absolutenCharakter solcher Bestimmungen s. Özbudun (1977). S. 291-292;
Sağlam (1982). S. 156-160.

24 AMKD 8. S. 60.
25 BVerfCE 17, 108 und BVerfCE 15. 288. Zitiert in Hesse (1973), S. 133.
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v. MISSBRAUCH DER GRUNDRECHTE

Mit der Anderung des Artikels 11 im Jahre 1971wurde der Begriff
«Mif3brauch der Grundrechte" in die Verfassung von 1961 aufgenommen.
Diesmal ist diese Bestimmung als ein selbststandiger Artikel (Überschrift:
Mif3hrauch der Grundrechte und -freiheiten) geregelt wor,.den.

Artikel 14 bestimmt, was als Mif3hrauch eines Grundrechts zu be-
trachten ist. Danach darf von den Grundrechten keİnes gehraucht werden,
um;

- "die unteilbare Einheit von Staatsgebiet und Staatsvolk zu zer-
stören,

- die Existenz des türkischen Staates und der Republik in Gefahr
zu stürzen,

- die Grundrechte und -freiheiten zu heseitigen,

- die Beherrschung des Staates durch eine Person oder einen Stand
oder die Herrschaft einer sozialen Klasse über andere soziale
Klassen herbeizuführen,

- Untersehiede in Sprache, Rasse, Religion oder Bekermtnis zu
sehaffen,

- auf sonstigem Wege eine auf diesen Begriffen und Ansiehten
beruhende Staatsordnung zu gründen."

Wie offensichtlich zu sehen ist, wird mit diesem Artikel das Gebrauch
der Grundreehte mit bestimmten Ahsiehten verboten. Maf3gehend ist also
die Zweckrichtung des Einzelnen. Diese Vorschrift können wir daher als
eine Wiederholung und Bekriiftigung des allgemeinen Rechtsprinzips "des
Verbots des Reehtsmif3brauchs" betrachten. Mit anderen Worten, WE!lln
die Verfassung diese Vorschrift nicht enthalten hatte, würde sie den
Mif3brauch der Grundreehte immer noch nieht gewahrleisten, weil die
Ausübung eines Grundrechts mit den gezahlten Absichten selbstver-
stB.ndlich auf3er dem Sehutzhereich der betreffenden Grundrechtsnorm
liegen würde.

So dürfen wir behaupten, daf3 diese Vorsehriften, wie die der 1961'er
Verfassung, keine neue Begrenzungsmögliehkeiten darbieten, sondem le-
diglich der Rechtsprechung zur Beurteilung eines Grundrechtsgebrauehs
im konkreten Einzelfall behilfliehe Ansatzpunkte bilden.
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Die 1961'er Verfassung hatte im Artikel 124 Abs. 3 die Vorschrift
enthcilten, da~ "die Art und Weise der Beschriinkung oder Aussetzung
der Freiheiten im Falle des Ausnahmezustandes oder allgemein wahrend
eines Kriges durch Gesetz zu regeln ist". Mit anderen Worten war "eine
Aussetzung der Gebrauch der Grundrechte" nur "im Ausnahmezustand"
möglich. Dieser Artikel 'hatte aber die Grenzen dieser Aussetzungskom-
petenz im Ausnahmezustand nicht festgelegt. Die Frage, ob die Wesens- •
gehciltsgarantie auch wahrend des Ausnahmezustands ihre Rechtswirkung
behalt, oder nicht, wurde in dieser Zeitspanne von dem Vefassungsgericht
nicht ganz offen beantwortet. Obwohl es gewichtige Gegenstimmen gab,
hatte das Verfassungsgericht vielmehr die Auffassung vertreten, da~ die
Wesensgehaıtsgarantie in Ausnahmezustanden au~er Betracht gelassen
werden darf.ıs

Die Verfassung von 1982 enthalt im Artikel 15 die Vorschrift, da~
"In den Fallen des Krieges, der Mobilmachung, der Ausnahmeverwaltung
oder des Notstandes, unter der Voraussetzung, da~ die sich aus dem Völ-
kerrecht ergebenden Verpflichtungen nicht verletzt werden, in dem der
Lage entsprechend erforderlichen Ma~e der Gebrauch der Grundrechte
und -freiheiten teilweise oder vollsmndig ausgesetzt oder Ma~nahmen
getroffen werden (können), die den für jene in der Verfassung vorge-
sehenen Garantien entgegenstehen".

Wie offenbar zu sehen ist, besagt dieser Artikel, da~ in beiden Fallen
der Notstandsverwaltung (oder im Ausnahmezustand) auch die absoluten
Garantien, die wir im einzelnen Grundrechtsnormen feststellen vermögten,
für die öffentliche Gewalt nicht bindend sind. Mit anderen Worten, in
solchen Zustanden haben samtliche Grundrechtsnormen der Verfassung
keine Wirkung.

So sind in allen diesen Fallen nur Bestimmungen des Artikels 15 von
Bedeutung, die zu dieser Aussetzungskompetenz auch Grenzen ziehen.

Die erste Grenze dieser Ermachtigung bildet die Vorschrift, da~ mit
der teilweisen oder vollstandigen Aussetzung der Gebrauch der Grund.
rechte die sich aus dem 'Völkerrecht ergebenden Verpflichtungen nicht
verletzt werden dürfen. Damit erwerben samtliche Quellen des Völker-
rechts in diesen Zustanden eine grundrechtsrelavante Bedeutung.27 .

Die zweite Grenze bildet die Vorschrift, die wir im Bezug mit dem
Überma~verbot vorher. erwahnt ha:ben. Danach darf die Aussetzung der

28 AMKD lO, S. 169 ff.
27 Akıllıoğlu (1985). S. 63; Pazarcı (1985), S. 22 und 32.
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Grundrechte den "der Lage entsprechend erforderlichen MaW' nicht über-
treffen.

In dem selben Artikel werden auch "Ausnahmen" aufgezaWt, die
nicht Gegenstand einer Aussetzung sein können:

- "abgesehen vonden aus Folgen kriegrechtsgema~er. Handlungen
auftretenden Todesfallen und der Vollstreckung der Todesstrafen,
darf das Recht der Person auf Leben und die Einheit ihrer ma-
teriellen und- geistigen Existenz nicht angetastet werden,

- niemand darf zur Offenbarung seiner Religion, seines Gewissens,
seiner Meitiung und seiner Ansichten gezwungen oder ihm aus
diesen ein Schuldvorwurf gemacht werden,

- Straftaten oder Strafen dürfen keine Rückwirkung entfalten,

- niemand darf bis zur Feststellung seiner Schuld durch Gerichts-
urteil als schuldig gelten".

Indiesem Zusammenhang so11darauf hingedeutet werden, da~ diese
Vorsehriften für die Erfüllung ihrer Funktionen eine schnell und effektiv
funktionierende Gerichtsbarkeit benötigen. Mit anderen Worten, für den
Schutz der Grundreehte gegen überma~ige Ma~nahmen und mr die
Bewahrung der erwahnten "Ausnahmen" in solchen Situationen, so11te
der Rechtsweg gegen Grundrechtsbesehrankungen gewahrleistet werden.
Ganz im Gegenteil, kann aber gegen die "in Fallen des Notstandes, der
Ausnahmeverwaltung und des Krieges erlassenen Rechtsverordnungen
mit Gesetzeskraft" mit der Behauptung "der formellen und materie11en
Verfassungswidrigkeit" vor dem Verfassungsgerieht keine Klage erhoben
werden .. Auch gegenAnordnungen der Befehlshaber der Ausnahmever-
waltung ist der Reehtsweg per Gesetz geschlossen worden.28

VII. SCHLUSSFOLGERUNGEN

1. Die neue Verfassung der Türkei foıgt bezüglieh der Grundrechte
die gleiehe Systematik der 1961'er Verfassung, hat aber erhebliche Veran-
derungen mitgebraeht, die haupts3.chlieh aus der Vorstellung des Verfas-
sungsgebers hervorgeht, "die 1961'er Verfassung sehwache den Staat".
Mit anderen Worten, wie im allgemeinen, drückt aueh dieser Teil der
Verfassung die Reaktion gegen die Verfassung von 1961offen aus. Wahr-
scheinlich aus diesem Grunde, wurden unnôtigerweise ganz ausführliche
(meist einschriinkende) Bestimmungen als Verfassungsnormen formuliert;

28 VgL dazu Tanör (1984), S. 952-953.
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besser gesagt, vorhandene' gesetzliçhe Varsehriften wurden zum Verfas-
sungsnormen "befördert". Darum verzeichnet die Verfassung von 1982
eine Vermehrung der Grundreehtsartikeln einerseits und eine Vergrö~e-
rung deren einzelnen Valumen andererseits.

2. Diese ausführliehen Varsehrifte bedeuten gleiehzeitig eine Ein-
sehrankung des Willens eines zukünftigen Gesetzgebers. Bestimmungen,
wie die des Artikels 67, der das aktive Wahlreeht an den Mindestalter
von 21 knüpft; ader die Vorsehrifte, die das Streikreeht und das Reeht
auf Gründung van Berufsverbanden besehranken; ader viele andere, die
bezüglieh der palitisehen Parteien und der Vereine au~ergewöhnliehe
Begrenzungen mitbringen, sind van salcher Art.

3. Aueh in der neuen Verfassung gilt der Grundsatz der Beseh-
rankung der Grundreehte dureh Gesetz. Aber wahrend der Dauer der
Natstandsverwaltung (bzw. der Ausnahmeverwaltung) können Grund-
reehte und -freiheiten aueh dureh Reehtsverardnungen mit Gesetzeskraft
begrenzt werden, gegen die eine Klage var dem Verfassungsgerieht aus-
geschlassen ist.

4.. Die Verfassung von 1982, die einen ausführliehen "Besehrankungs-
artike!" enthalt und die darin aufgezahlten "allgemeine Besehrankungs-
gründe" mit den "besanderen Gründen" erganzt, hat als Grenze dieser
:Besehrankungen "das Verhaltnisma~igkeitsprinzip" vargesehen.

5. Es sind aueh Bestimmungen varhanden, die für die betreffenden
Lebensbereiehe absalute Garantien gewahrleisten und in diesen Punkten
die Funktian der Wesensgehaltsgarantie erfüllen können.

6. In den Fallen des Natstandes (bzw. im Ausnahmezustand) sind
aueh dies~ Garantien wirkungslas, da laut Artikel 15 Abs. 1 in diesen
Fallen "der Gebraueh der Grundreehte vallsilindig ausgesetzt werden
oder Ma~nahmen getraffen werden können, die den in der Verfassung
vorgesehenen Garantien entgegenstehen".

7. In diesen Fallen dürfen jedaeh diese Ma~nahmen die sieh aus dem
Völkerreeht ergebenden Verpfliehtungen nicht verletzen und den der
Lage entsprechend erfarderlichen Ma~ nicht übertreffen. Au8erdem sind
Ausnahmen varhanden, die nieht Gegenstand einer Aussetzung sein kön-
nen.

8. Damit diese Garantien İn diesen Fallen ihren Zweek erreichen
können, İst die Institutianaliesierung einer effektiven geriehtlichen Kont-
ralle erfarderlich.

9. Bei der allgemeinen Bewertung der Grundreehtsauffassung der
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neuen Verfassung ist es festzustel1en, da~ sie den Staat und das Indivi-
duuın als antagonistische Elemente behandelt. Mit anderen Worten, das
Gru~drechtssystem der 1982'er Verfassung reflektiert die Auffassung, da~
"die Staatsmacht" und "die Grundrechte der Individuen" einen kontradik-
torischen Gegensatz bildem; d.h. der "Grundrechtsanspruch der Bürger"
bringe unvermeidbarerweise "die Schwachung des Staates" mit. Die Ver-
kürzung der Grundrechte in der Verfassung von 1982kann als die Wieder-
spiegelung dieses Vorurteils verstanden werden.
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